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Seite 14, Anhang, Teil 2, Nummer 2, in den Änderungen zu Teil 3 Nummer 3.3 Buchstabe a 

des Anhangs IX der Delegierten Verordnung (EU) 2023/361: 

Anstatt: „a) mindestens 28 Tage vor dem Versanddatum gegen die LSK geimpft wurden und sich gemäß den 

Anweisungen des Impfstoffherstellers an diesem Datum noch im Immunitätszeitraum 

befinden; oder“ 

muss es heißen: „a) mindestens 28 Tage vor dem Datum der Gewinnung gegen die LSK geimpft wurden 

und sich gemäß den Anweisungen des Impfstoffherstellers an diesem Datum noch im 

Immunitätszeitraum befinden; oder“ 
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